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Antrag Nr. 6 
 

an die 183. Vollversammlung der  
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien 

am 27. Mai 2025 
 

 

HANDELSABKOMMEN NEU 
 
 

Schluss mit den Freihandelsverträgen! 
Keine Profitmaximierung auf Kosten der Bevölkerung! 
 
Die Arbeiterkammer Wien spricht sich für Handelsverträge aus, 
die sowohl einen Mehrwert für Klima- und Umweltschutz haben 
als auch die Lebensbedingungen der Bevölkerung verbessern 
(Ökosoziale Mehrwertverträge).  
 

Wir brauchen ein Wirtschaftssystem mit einem Mehrwert für den Klima- und Umweltschutz 
sowie für die Daseinsvorsorge der Menschen.  
 
Ziel von Handelsverträgen muss es werden, möglichst allen Menschen ein möglichst gutes 
Leben innerhalb unserer planetaren Ressourcen zu ermöglichen.  
 
Natürlich muss die Wirtschaft und auch der Handel Gewinne machen, aber Übergewinne 
auf Kosten der Umwelt und der Menschen sind auf lange Sicht nicht erfolgreich. Die 
Wirtschaft muss einen Mehrwert für die Umwelt und die Bevölkerung bringen. 
Wirtschaftssysteme, die die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößern und zusätzlich die 
Umwelt zerstören können auf Dauer nicht erfolgreich bleiben. Es muss also der Benefit für 
die Gesellschaft Vorrang haben vor Übergewinnen einiger weniger. 
 
Freihandelsverträge sind kein geeignetes Zukunftsmodell, da sie auf eindimensionale 
Gewinnmaximierung ausgerichtet sind, und Umweltschäden sowie negative soziale und 
gesundheitliche Auswirkungen auf die Bevölkerung in den Ländern weitgehend 
unberücksichtigt lassen.  
 
Freihandelsverträge sollten ersatzlos gestrichen werden und durch faire „Ökosoziale 
Mehrwertverträge„ ersetzt werden. Bei ökosozialen Mehrwertverträgen müssten auch 
negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft berücksichtigt und entsprechend 
gewichtet werden. 
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Solche Ökosoziale Mehrwertverträge müssten aber auch entsprechend transparent sein. In 
unserer schnelllebigen Zeit müssen sie laufend kontrolliert und evaluiert werden, und wenn 
notwendig an neue Bedingungen angepasst werden. 
 
Das bedeutet, dass diese Verträge nur auf einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen 
werden und nach einer Evaluierung entweder erneuert, verbessert oder aufgehoben 
werden.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Angenommen  Zuweisung  Ablehnung  Einstimmig  Mehrheitlich  

 


